
Innovative Hochschullehre 
rechtssicher gestalten.

Rechtsinformationsstelle 
für die digitale Lehre »bwDigiRecht«

Lehr-Lernkonferenz 2025
Leinfelden-Echterdingen, 09.10.2025

Matthias Bandtel Maximilian Spehn



Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre (HND-BW)

� Hochschulkooperation zur Weiterentwicklung der Digitalisierung von 
Lehre, Lernen und Prüfen

� Strategische Abstimmung kooperativer Handlungsfelder, 

Interessensvertretung 

� Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer, wissenschaftlicher Diskurs 

� Gemeinsame Projekte & Serviceangebote

� Landesweite ressort- und hochschulartenübergreifende 
Zusammenarbeit: LRK-Digitalisierungs-AG, Allianz mit Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften & 

Bündnis mit Universitäten, HAW, PH, KMH, DHBW

� Länderübergreifende Zusammenarbeit im Netzwerk 

Landeseinrichtungen digitale Hochschullehre (NeL)



�Rechtsunsicherheiten hemmen Lehrende bei der Entwicklung und 

Durchführung didaktisch sinnvoller digitaler Formate

�Komplexität rechtlicher Fragen nimmt zu (z.B. KI-Recht, Prüfungsrecht, 

Urheberrecht, Datenschutzrecht)

�Hochschulartenübergreifender Bedarf nach Unterstützung bei der Klärung 

rechtlicher Fragen in der digitalen Lehre

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg. (2015). E-Learning. Strategische 

Handlungsfelder der Hochschulen des Landes Baden-

Württemberg zur Digitalisierung in der Hochschullehre. 
Stuttgart.

Landesrektorenkonferenz Baden-Württemberg 
e.V. (2020). Baden-Württemberg 2021-26: 

Digitale Zukunft der Wissenschaft gestalten. 
Stuttgart.

Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre 
Baden-Württemberg. (2019). Positionspapier zur 

Digitalisierung in der Lehre an baden-

württembergischen Hochschulen. Stuttgart.

HND-BW Handlungsfeld »Rechtsfragen« �HND-BW Special Interest Group 
»Rechtsfragen digitaler Lehre« 
�Eingesetzt durch den HND-BW 

Lenkungskreis im Juli 2020
�Auftrag: Erarbeitung von 

Vorgehensweisen für eine 
kooperative Klärung 
rechtlicher Aspekte digitaler 
Lehre

�Mitglieder
�Vertretende der E-Learning-

Service Abteilungen
�Datenschutzstellen
�Rechtsdezernent*innen
� Justiziar*innen

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg. (2022). 
Zukunftsworkshop Hochschulen in der digitalen 

Welt. Ergebnisdokumentation. Stuttgart.



bwDigiRecht: Aufbau

� Ziel: Unterstützung der baden-

württembergischen Hochschulen bei der 

Klärung rechtlicher Fragen in der digitalen 

Lehre

� Maßnahmen 

� Einrichtung von »bwDigiRecht« in der HND-

BW Geschäftsstelle

� Zuarbeit für Justiziariate, 

Datenschutzstellen, Dezernate für Studium 

und Lehre, E-Learning-Services

� Unterstützung Kompetenzaufbau

Prof. Dr. Vincent 
Heuveline
PI bwDigiRecht

Elisabeth Lampart
Koordinatorin
bwDigiRecht

Dr. Matthias Bandtel
PI bwDigiRecht

Dr. Martin Franzen
Hochschule Aalen

Dr. Anna Esposito
HAW BW e.V.

Prof. Dr. 
Thomas Walter
Universität Tübingen

Nataliya 
Lyublinska
Rechtsanwältin für 
Datenschutzrecht

Jana Knecht 
Rechtsexpert*in 
bwDigiRecht

Maximilian Spehn
Rechtsexperte 
bwDigiRecht

�Konsortialführende 
Hochschulen
�Universität Heidelberg
�KIT

�Weitere Partner*innen  
�HND-BW
�HAW BW e.V.
�Universität Tübingen
�Hochschule Aalen

�Anfinanzierung durch das 
Wissenschafts-ministerium 
Baden-Württemberg

�Ansprechpersonen
�Prof. Dr. Vincent 

Heuveline 
�Dr. Matthias Bandtel
�Elisabeth Lampart 



�Praxisorientierte 

Handreichungen

�Qualifizierte 

Gutachten

�Zielgruppen-

spezifische 

Workshops

�Öffentliche 

Informations-

veranstaltungen

�Newsletter



Aktuelle 
Rechtsthemen 
in der digitalen Lehre

Künstliche Intelligenz, Prüfungsrecht, 
Urheberrecht & Datenschutz



Inhaltliche Schwerpunkte

KI-Recht Prüfungsrecht

Urheberrecht Datenschutzrecht



Inhaltliche Schwerpunkte

• KI-integrierende Prüfungen

• Eigenständigkeitserklärungen

• BYOD-Prüfungen

Beispielhafte Anwendungsfälle Rechtsbereiche



KI-VO: Risikobasierter Ansatz

Verbotene
KI-Systeme
Verbotene
KI-Systeme

Hochrisiko -Hochrisiko KI-
Systeme

KI-Systeme mit 
beschränktem Risiko

KI-Systeme mit geringem
Risiko

Regelmäßig an 
Hochschulen genutzt

Nutzung stark 
hochschulabhängig



KI-VO: Anbieter oder Betreiber?

Anbieter
Art. 3 Nr. 3 KI-VO

natürliche oder juristische Personen, die 
KI-Systeme und KI-Modelle mit allg. 
Verwendungszweck entwickeln und 
unter eigenem Namen vertreiben oder 
betreiben.

Entwickeln, entwickeln lassen, 
Inverkehrbringen eines KI-Systems oder KI-
Modells mit allg. Verwendungszweck oder 
Inbetriebnahme des KI-Systems

Betreiber
Art. 3. Nr. 4 KI-VO

Personen, die KI-Systeme beruflich oder 
institutionell verwenden.

Verwenden eines KI-Systems in eigener 
Verantwortung

Hochschulen
(einzelfallabhängig)



KI-VO: Anbieterpflichten

Allgemeine Pflichten für Anbieter von KI-Systemen

• Schulungspflichten, Art. 4 KI-VO

• Kennzeichnungspflichten, Art. 50 KI-VO

• Überwachung auf Zweckänderung, Art. 6, 

25 KI-VO

Pflichten für Anbieter von KI-Modellen mit allg. 

Verwendungszweck ( Art. 53 KI-VO), z.B.:

• Technische Dokumentationspflicht

• Pflicht zur Zusammenfassung der 

Trainingsdaten

Besondere Pflichten für Anbieter von Hochrisiko-KI-

Systemen ( Art. 16 KI-VO), z.B.:

• Qualitätsmanagementsystem

• EU-Konformitätserklärung

• Registrierungspflichten

• CE-Kennzeichnung

Pflichten für Anbieter von KI-Modellen mit 

allgemeinem Verwendungszweck mit 

systemischem Risiko ( Art. 55 KI-VO), z.B.:

• Pflichten nach Art. 53 KI-VO

• Gewährleistung von Cybersicherheit

• Besondere Dokumentationspflichten

Pflichten für Anbieter von KI-Systemen Pflichten für Anbieter von KI-Modellen



KI-VO: Betreiberpflichten

Allgemeine Pflichten für Betreiber von KI-Systemen

• Schulungspflichten, Art. 4 KI-VO

• Transparenzpflichten, Art. 50 KI-VO

• Anbieterpflichten, falls sich 

Verantwortlichkeit nach Art. 25 KI-VO 

begründet Der Betrieb eines KI-Modells ist definitionsgemäß 
ausgeschlossenBesondere Pflichten für Betreiber von Hochrisiko-

KI-Systemen ( Art. 26 f. KI-VO), z.B.:

• Übertragung der Aufsicht auf natürliche 

Personen

• Besondere Dokumentations- und 

Informationspflichten

Pflichten für Betreiber von KI-Systemen Pflichten für Betreiber von KI-Modellen



Erste Orientierungen durch Checklisten

Checkliste zur Prüfung der Kriterien des Anbieterbegriffs nach der KI-VO aus: Spehn, Maximilian, 
Handreichung Hochschulen im Kontext von Anbieter- und Betreiberpflichten, 
Rechtsinformationsstelle für die digitale Lehre (bwDigiRecht) im Hochschulnetzwerk 
Digitalisierung der Lehre BadenWürttemberg, Karlsruhe 2025, S. 17.

Checkliste zur Prüfung der Zulassungspflichtigkeit eines Hochschulangebots nach dem FernUSG



Vorstellen von Best Practices

Lehrenden-Service-
Center, HTW Berlin, 

Handreichung:
Eigenständigkeitser

klärung & KI-
Verzeichnis, 
27.11.2024

Universität Basel, Leitfaden «Aus 
KI zitieren» Umgang mit auf 

Künstlicher Intelligenz 
basierenden Tools, Juni 2024

Ziel: Identifikation 
von Best Practices



Auswirkungen neuer Gesetze

5. Hochschulrechtsänderungsgesetz Europäische KI-Verordnung



Auswirkungen aktueller Rechtsprechung

Jochen Zenthöfer, Erstes Urteil zu ChatGPT an Hochschulen
05.03.2024, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ralf Schick, Bundesgerichtshof stärkt
Fernunterricht: Viele Online-Coachings sind

zulassungspflichtig, 19.08.2025, Staatsanzeiger 



bwDigiRecht:
Zwischenbilanz und 
Perspektiven



bwDigiRecht: Resonanz

„Die Veranstaltung war eine 
sehr wertvolle 

Unterstützung bei den 
Herausforderungen in 

unserem Alltagsgeschäft zu 
hochschulrechtlichen- und 

prüfungsrechtlichen 
Fragen.“

Dezernat Studium & Lehre

„Vielen Dank an [Ihr] Team 

für die sehr hilfreiche 

Arbeit!“

Prorektorat

„Ihre Handreichung ist sehr 
übersichtlich und informativ 

– Vielen Dank!“
Justiziariat

�Reichweite Handreichungen 
�2-3 neue Themen/Monat
�>700 Downloads/Monat
�>170 E-Mail Empfänger*innen

�Resonanz Veranstaltungen 
�»EU AI Act« (23.04.2025): 

167 Anmeldungen 
�»LEARNTEC« (07.05.2025): 

150 Teilnehmende
�»KI-Strategiebriefing« 

(03.06.2025):
140 Teilnehmende

�Verbreitung Newsletter 
�Quartalsweise Ausgaben
�>230 Abonnent*innen

„Vielen Dank für den Impuls –

das war wirklich gut und auch 

für Nicht-Jurist:innen gut 

verständlich.“

E-Learning Service



bwDigiRecht: Prognosen zur Weiterentwicklung

�Entwicklungen in Rechtsbereichen 

und Lehrpraxis

� Komplexität Rechtsfragen in der digitalen Lehre 

nimmt weiter zu: Neue Regulierungen, 

Innovationen in Lehre und Lernen

� Gesteigerte Relevanz rechtssicherer 

Umsetzungen: hohe Sensibilität bei Lehrenden & 

Studierenden, Schutz von Rechtsstaatlichkeit, 

Stärkung digitaler Souveränität, Reduzierung von 

Sanktionsrisiken

�Prozesseffizienz & Synergiegewinne 

durch kooperative Bearbeitung

� Mehrfachbefassung mit identischen Vorgängen 

bindet erhebliche Kapazitäten an den einzelnen 

Hochschulen

� Redundanter Kompetenzaufbau an dezentralen 

Einrichtungen personell herausfordernd und teuer

� Kooperatives Vorgehen erleichtert Überblick 

aktueller Entwicklungen im Recht & in der 

Lehrpraxis, Harmonisierung von Auslegungen

� Entlastung lokaler Einrichtungen



Rechtsinformationsstelle für die digitale Lehre 
(bwDigiRecht)

Geschäftsstelle HND-BW
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
InformatiKOM
Adenauerring 12
76131 Karlsruhe

Telefon +49721 6084 8220
bwdigirecht@hnd-bw.de
www.hnd-bw.de/bwDigiRecht

Herzlichen Dank!
Anmeldung 
Newsletter


